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Vorwort

Jeder Geschäftsführer sollte im eigenen Interesse dafür sorgen, dass er nicht für die
Steuerschulden der GmbH haften muss. Dieser Ratschlag gilt für alle Geschäftsführer –
im eigenen Interesse und im Interesse ihrer Familien. Das ist das Ziel dieses Werkes. Da
die Haftung für den Geschäftsführer sehr teuer ist, wollen wir das generelle Problem-
bewusstsein wecken und persönliche Tragödien durch Nichtbeachtung der nötigen Tax
Compliance vermeiden helfen.

Außerdem werden deutliche Hinweise gegeben, damit jeder Geschäftsführer seine steu-
erlichen Haftungsrisiken erkennen kann. Das Werk richtet sich somit an alle Geschäfts-
führer als potenzielle Haftungsschuldner, damit sie sich schnell über ihre rechtliche Si-
tuation, ihre Pflichten und die stets zur Haftungsvermeidung zur Verfügung stehenden
praxisgerechten Alternativen informieren können. 

Desweiteren wendet sich das Werk an Gesellschafter der GmbH bzw. Gesellschafter-
Geschäftsführer, damit sie ihre Pflichten rechtzeitig erkennen und die relevanten Al-
ternativen nutzen können. Ziel muss es auch hier sein, bereits das Haftungsrisiko zu
erkennen und zu vermeiden.

Es werden aber auch relevante Beratungshinweise für die steuerlichen Berater gegeben,
damit sie den Geschäftsführer steuerlich beraten und dadurch dessen steuerliche Haf-
tung vermeiden helfen. Leider fehlt bisher oftmals das Problembewusstsein bei den be-
teiligten Wirtschaftskreisen, um die steuerlichen Haftungsrisiken frühzeitig zu erken-
nen und zu vermeiden. Das kann und muss sich im Interesse aller Beteiligten in der
steuerlichen und notariellen Beratungspraxis ändern.

Die Geschäftsführer als potenzielle Haftungsschuldner und ihre steuerlichen Berater
sind gut beraten, ihr geplantes bzw. beabsichtigtes Verhalten jeweils auf Steuer- und
Haftungsrelevanz zu prüfen, die steuerlichen Pflichten zu erkennen und zu beachten
und sich gegen Risiken abzusichern. Das hilft nachhaltig, Schaden und Bestrafung
durch die Inanspruchnahme als Haftungsschuldner bzw. Steuerhinterzieher zu vermei-
den.

Eine Haftungsschuld gem. § 69 AO entsteht für den Geschäftsführer nur als Folge der
Verletzung von steuerlichen Pflichten. Damit ist die übliche Abwehr der Haftung nach
Ankündigung oder Erlass des Haftungsbescheides ein viel zu später zeitlicher Ansatz-
punkt für jede verantwortungsbewusste Beratung. Nötig ist die rechtzeitige Tax Com-
pliance.

Zwar gibt es auch nach der Erfüllung des Haftungstatbestandes und sogar nach Inan-
spruchnahme durch den Haftungsbescheid vielfältige Ansatzpunkte, um die Situation
zu retten oder jedenfalls nicht durch fehlerhafte unsachgemäße Ansätze zu verschlim-
mern. Die tägliche Arbeit zeigt, dass noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist und
die steuerliche Ausbildung in den beratenden Berufen, aber auch bei den Notaren die
Vermeidung der Haftung vernachlässigt. Deshalb sind in diesem Bereich erhebliche Be-
ratungsdefizite zu beklagen.

Es klingt gut, wenn jemand Geschäftsführer ist. Das liest sich auch gut auf der Visiten-
karte und auf dem Briefbogen. Weniger angenehm ist es, wenn der Geschäftsführer we-
gen dieser Funktion zum Haftungsschuldner wird und damit „aus eigener Tasche“ und
aus dem vorhandenen Einkommen oder Vermögen die aus seiner Sicht fremde Steuer-
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schuld der GmbH wegen seiner eigenen Fehler in der Ausübung seiner Geschäftsfüh-
rertätigkeit bezahlen muss.

Anders als die üblichen Darstellungen zur Haftung wollen wir die wichtigen Wege zur
Vermeidung der Haftung aufzeigen. Es ist klüger, die eigene Haftung zu vermeiden als
den wegen der Beratungskosten und Gerichtsgebühren zumeist vergeblichen Weg der
Abwehr gegen die Inanspruchnahme als Haftungsschuldner zu versuchen. Nur wer die
haftungsrechtlichen Risiken kennt, kann und wird sie vermeiden. Nur dann entfällt
das Risiko der steuerlichen Haftung.

Damit muss der klug beratene potenzielle Geschäftsführer zunächst einmal abwägen,
ob er sich als ausreichend qualifiziert ansieht, um die verantwortungsvolle Aufgabe als
Geschäftsführer zu übernehmen. Denn er muss seine steuerlichen Pflichten erkennen
und beachten. (Kapitel A.I, II.) Jeder Fehler hierbei rächt sich und kann bereits die
nicht mehr zu beseitigende Ursache für die eigene Schadensersatzpflicht durch Haftung
sein. Eine betragsmäßige Haftungsbeschränkung gibt es nicht!

Jeder Geschäftsführer muss in der Lage sein, den Umfang seiner steuerlichen Pflichten
aus seinem Amt „Geschäftsführer“ zu erkennen. Wenn das organisatorisch abgesichert
und regelmäßig abgeprüft wird, sind die meisten Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken
ausgeschaltet. Das ist besser, als wenn später juristisch „krampfartig“ und zumeist er-
folglos nach Entschuldigungsgründen (Kapitel F.) gesucht wird. Die Abwehr einer Haf-
tung ist zumeist erfolglos, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen der Haftungs-
norm erfüllt sind. Das Haftungsrecht ist juristisch weitgehend geklärt und damit ist die
Beseitigung der Haftungsfolge nach einer begangenen steuerlichen Pflichtverletzung
kaum möglich. Hier ist der Haftungsanspruch entstanden und nicht mehr zu beseiti-
gen.

Ziel unserer Ausführungen ist es, jeweils konkrete Hinweise für die typischen Situatio-
nen zu geben und damit dem Geschäftsführer die Hilfestellung zu geben, um seine In-
anspruchnahme als Haftungsschuldner zu vermeiden oder zu verringern. Der Ge-
schäftsführer darf nie vergessen, dass er mit seinem privaten Vermögen für seine
steuerlichen Pflichtverletzungen einstehen muss. Der Schwerpunkt jeder Beratung des
Geschäftsführers sollte die Vermeidung der Haftung sein. Jeder nachträgliche Versuch,
die Haftungsschuld entfallen zu lassen oder die Haftungsschuld betragsmäßig zu redu-
zieren, ist sehr aufwändig und extrem unsicher. 

Für die rechtliche oder steuerliche Beratung soll außerdem die Relevanz der faktischen
Arbeitsabläufe in der Finanzverwaltung aufgezeigt werden. Eine nur an der fehlerhaft
beurteilten und damit vermeintlichen Rechtslage orientierte Beratung verliert regelmä-
ßig das nötige Augenmaß und schadet dem Geschäftsführer als Haftungsschuldner,
weil sie erfolglos bleiben wird. Die fast immer mögliche Alternative der kooperativen
Lösung im gegenseitigen Einvernehmen darf nicht ungenutzt bleiben. Wer als steuer-
licher Berater diesen Lösungsweg nicht erkennt oder nicht nutzt, wird zwangsläufig sei-
nem Mandanten schaden und keine Verminderung oder Aufhebung des Haftungsbe-
scheides erreichen. Entsprechend werden viele Einsprüche und Klagen gegen
Haftungsbescheide mit offensichtlich wenig qualifizierten und teilweise abwegigen Ar-
gumenten begründet, die eine vernünftige Einigung wegen des dadurch zu hoch ge-
streckten Erwartungshorizonts beim Mandanten verhindern. Dann ist selbst eine be-
tragsmäßig relevante, teilweise Herabsetzung der Haftungsschuld verhindert. Das ist
umso schlimmer, wenn die steuerliche Beratung die Unzulänglichkeit dieser schnell
diktierten Begründung selbst nicht erkannt hat oder erkennen will. Es ist zu bedenken,
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dass die meisten Rechtsfragen der Geschäftsführerhaftung bereits höchstrichterlich ein-
deutig geklärt sind.

Wir hoffen, mit der intensiven Auswertung der Rechtsprechung und Literatur und un-
seren eigenen beruflichen Erfahrungen dieses anspruchsvolle Ziel „Haftungsvermei-
dung“ und damit Sicherung der finanziellen Grundlage der Geschäftsführer und ihrer
Familien tatkräftig zu fördern.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt vorrangig in der Einhaltung und Beachtung der steuer-
lichen Pflichten bzw. in der Vermeidung von steuerlichen Pflichtverletzungen. Dazu
gehört insbesondere die frühzeitige und dauerhafte Einschaltung des steuerlichen Be-
raters für die Buchhaltung und zur Vorbereitung der Steuererklärungen der GmbH. 

Das eigene Pflichtenbewusstsein und seine konsequente Umsetzung durch den Ge-
schäftsführer sind elementar, um Haftungsrisiken und damit die Haftung zu vermei-
den. Diese elementare Regel hilft mehr, als die zu späte Inanspruchnahme von juristi-
scher Abwehrberatung. 

Bedanken möchten wir uns bei Frau Dr. Teuchert–Pankatz als Lektorin dafür, dass sie
diesen Titel aufgenommen hat und für hilfreiche Ratschläge. 

Münster/Bad Homburg, im Oktober 2011 Die Verfasser
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